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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.09.1980 

Geschäftszahl 

0016/78 

Rechtssatz 

a) Dem Eigentümer eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage könne auf Grund des § 129 Abs 6 der 
Bauordnung für Wien nur die notwendigen Kosten für die Durchführung notstandspolizeilicher Maßnahmen, die 
tatsächlich aufgelaufen sind, vorgeschrieben werden. 

b) Es ist der Behörde mangels einer gesetzlichen Grundlage verwehrt, die Kosten notstandspolizeilicher 
Maßnahmen nach einem von ihr erstellten Tarif oder nach bestimmten Sätzen oder Pauschbeträgen zu 
berechnen, ohne auf die Umstände des Einzelfalles Bedacht zu nehmen. Die Ermittlung und Vorschreibung der 
Kosten nach Durchschnittswerten kommt einer im Gesetz nicht gedeckten Kostenvorschreibung nach einem 
bestimmten Tarif gleich (Hinweis auf E vom 30.9.1980, 2729/79, vom 12.5.1977, VwSlg 9320 A/1977 und vom 
26.5.1977, VwSlg 9331 A/1977 zu § 89 a Abs 7 StVO 1960 idF vor der 6. StVO-Novelle BGBl. Nr. 412/1976). 


